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Wichtiger Hinweis zur Datenbank BAYERN-RECHT

Nach einer europaweiten Ausschreibung wird ab 1. Januar 2016 der Münchener Verlag C. H. Beck oHG 
den Betrieb der Datenbank BAYERN-RECHT vom bisherigen Dienstleister, der juris GmbH, übernehmen 
und fortführen, d.h.: 

Ab 1. Januar 2016 wird der Zugang zur juris-Datenbank abgeschaltet und der Zugang zur Beck-
Datenbank freigeschaltet. Die Datenbankinhalte bleiben im Wesentlichen gleich.

Neben dem kompletten bayerischen Landesrecht in aktueller und historischer Fassung zurück bis 
2007 werden das vollständige relevante Bundes- und EU-Recht und wichtige Teile des Rechts der anderen 
Länder zur Verfügung stehen. Auch die Rechtsprechungsdatenbank des Beck-Verlags mit rund einer Mil-
lion redaktionell aufbereiteter Entscheidungen aller Gerichtsbarkeiten und Instanzen ist recherchierbar 
und braucht den Vergleich mit der juris-Rechtsprechungsdatenbank nicht zu scheuen. Ein umfangreiches 
Schulungskonzept und vor allem die anwenderfreundlichen Datenbank- und Recherchestrukturen des 
Beck-Verlags werden zu einem reibungslosen Übergang beitragen.
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol-
gende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt ge-
macht wird:

§ 1

Änderung des  
Vermessungs- und Katastergesetzes

Das Gesetz über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster – Vermessungs- und 
 Katastergesetz – VermKatG – (BayRS 219-1-F), zu-
letzt geändert durch § 1 Nr. 206 der Verordnung vom 
22. Juli 2014 (GVBl S. 286), wird wie folgt geändert:

1. In Art. 6 Abs. 2 werden die Worte „(BGBl III 610-8) 
in der jeweils geltenden Fassung“ gestrichen.

2. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Vermessung 
und Geoinformation“ durch die Worte 
„Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung“ ersetzt.

bb) Es werden folgende neue Sätze 2 und 3 
eingefügt:

„2Es erledigt ferner die informations- und 
kommunikationstechnischen Aufgaben 
in den öffentlichen Verwaltungen und 
im öffentlichen Bereich, soweit ihm diese 
übertragen werden. 3Dazu gehört insbe-
sondere die Unterstützung des Landes-
wahlleiters.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4; die 
Worte „staatlichen Vermessungsämtern“ 
werden durch die Worte „Ämtern für Di-
gitalisierung, Breitband und Vermessung 
(untere Vermessungsbehörden)“ ersetzt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „staatlichen 
Vermessungsämter als Unterbehörden“ 
durch die Worte „unteren Vermessungs-
behörden“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Vermessung 

und Geoinformation“ durch die Worte 
„Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung“ ersetzt.

c) In Abs. 5 werden die Worte „staatlichen Ver-
messungsämter“ durch die Worte „unteren 
Vermessungsbehörden“ und die Worte „Ver-
messung und Geoinformation“ durch die 
Worte „Digitalisierung, Breitband und Ver-
messung“ ersetzt.

d) In Abs. 7 Satz 1 werden die Worte „Das Städ-
tische Vermessungsamt“ durch die Worte 
„Die Landeshauptstadt“ ersetzt.

3. In Art. 13 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „beim 
staatlichen Vermessungsamt“ durch die Worte 
„bei der unteren Vermessungsbehörde“ ersetzt.

4. Art. 16 Abs. 2 und 3 werden aufgehoben; die Ab-
satzbezeichnung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

§ 2

Folgeänderungen

(1) In § 1 Nr. 5 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Gesetzes über das Wappen des Freistaates  
Bayern (AVWpG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22.  Dezember 1998 (GVBl 1999 S. 29, 
BayRS 1130-2-2-I), zuletzt geändert durch § 2 Nr. 3 
des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GVBl S. 82), werden 
die Worte „Vermessung und Geoinformation“ durch 
die Worte „Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung“ ersetzt.

(2) Die Verordnung über die Benutzungsgebüh-
ren der staatlichen Vermessungsämter (GebOVerm) 
vom 15. März 2006 (GVBl S. 160, BayRS 2013-2-9-F), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Dezember 
2013 (GVBl S. 665), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Worte „staatlichen 
Vermessungsämter“ durch die Worte „unteren 
Vermessungsbehörden“ ersetzt.

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs.1 einleitender Satzteil werden die Wor-
te „staatlichen Vermessungsämter“ durch die 
Worte „unteren Vermessungsbehörden“ er-
setzt.

 

Gesetz 
zur Änderung des 

Vermessungs- und Katastergesetzes 
sowie weiterer Rechtsvorschriften

Vom 17. Juli 2015
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b) In Abs. 2 werden die Worte „staatlichen Ver-
messungsämtern“ durch die Worte „unteren 
Vermessungsbehörden“ ersetzt.

3. In § 8 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „das zu-
ständige Vermessungsamt,“ durch die Worte „die 
zuständige untere Vermessungsbehörde“ ersetzt.

4.  In § 9 Abs. 2 werden die Worte „das Vermes-
sungsamt“ durch die Worte „die untere Vermes-
sungsbehörde“ ersetzt.

5.  In § 10 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „staatli-
chen Vermessungsämter“ durch die Worte „unte-
ren Vermessungsbehörden“ ersetzt.

6.  In § 14 Abs. 2 werden die Worte „das staatliche 
Vermessungsamt“ durch die Worte „die festset-
zende Behörde“ ersetzt.

7.  In der Anlage Teil B Nr. 2.2.3.4 Spalte 2 werden 
die Worte „des jeweiligen Vermessungsamts“ 
durch die Worte „der jeweiligen unteren Vermes-
sungsbehörde“ ersetzt.

(3) Die Verordnung über die Gewährung von 
Altersteilzeit in Verwaltungsreformbereichen vom 
10. Januar 2005 (GVBl S. 2, BayRS 2030-2-1-4-F), zu-
letzt geändert durch § 1 Nr. 63 der Verordnung vom 
22. Juli 2014 (GVBl S. 286), wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift wird folgender Klammerzusatz 
angefügt:

„(Verwaltungsreform-Teilzeitverordnung –  
VwRefATZV)“.

2. § 1 Nr. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Spiegelstrich 1 werden die Worte „Vermes-
sung und Geoinformation“ durch die Worte 
„Digitalisierung, Breitband und Vermessung“ 
ersetzt.

b) In Spiegelstrich 2 wird das Wort „Vermes-
sungsämter“ durch die Worte „Ämter für Di-
gitalisierung, Breitband und Vermessung“ er-
setzt.

(4) In § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c der Verordnung über 
dienstrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat (ZustV-FM) vom 
3. Januar 2011 (GVBl S. 31, BayRS 2030-3-5-2-F), ge-
ändert durch § 1 der Verordnung vom 16. Mai 2014 
(GVBl  S.  208), werden die Worte „Vermessung und 
Geoinformation“ durch die Worte „Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung“ ersetzt.

(5) Anlage 1 Besoldungsordnung  B des Bayeri-
schen Besoldungsgesetzes (BayBesG) vom 5. August 
2010 (GVBl S. 410, ber. S.  764, BayRS   2032-1-1-F), 
zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 17. Juli 
2015 (GVBl S. 240), wird wie folgt geändert:

1. Besoldungsgruppe B 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „Direktor, Direktorin des IT-
Dienstleistungszentrums beim Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation“ werden 
durch die Worte „Direktor, Direktorin des IT-
Dienstleistungszentrums beim Landesamt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung“ 
ersetzt.

b) Die Worte „Vizepräsident, Vizepräsidentin 
des Landesamts für Vermessung und Geoin-
formation“ werden durch die Worte „Vizeprä-
sident, Vizepräsidentin des Landesamts für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung“ 
ersetzt.

2. In der Besoldungsgruppe B  6 werden die Worte 
„Präsident, Präsidentin des Landesamts für Ver-
messung und Geoinformation“ durch die Worte 
„Präsident, Präsidentin des Landesamts für Digi-
talisierung, Breitband und Vermessung“ ersetzt.

(6) In Art. 53 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Per-
sonalvertretungsgesetzes (BayPVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. November 1986 (GVBl 
S.  349, BayRS 2035-1-F), zuletzt geändert durch § 1 
Nr. 94 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286), 
werden die Worte „Vermessung und Geoinformation“ 
durch die Worte „Digitalisierung, Breitband und Ver-
messung“ ersetzt.

(7) Die Verordnung über den Einstieg in der vier-
ten Qualifikationsebene in den fachlichen Schwer-
punkten Vermessung und Geoinformation sowie 
Ländliche Entwicklung (VermGeoLEV/4. QE) vom 
8. Oktober 2012 (GVBl S. 514, BayRS 2038-3-1-4-F), 
geändert durch § 1 Nr. 99 der Verordnung vom 22. Ju-
li 2014 (GVBl S. 286), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird in der Überschrift des 
§ 24 das Wort „ , Außerkrafttreten“ gestrichen.

2. In § 12 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „am Ver-
messungsamt“ durch die Worte „an der unteren 
Vermessungsbehörde“ ersetzt.

3. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „  ,  Außer-
krafttreten“ gestrichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben; die Absatzbezeich-
nung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

4. In § 5 Abs. 1, §§ 6, 8 Abs. 1 und 2 Satz 1, § 11 Abs. 1 
und 2 Nr. 1 sowie § 21 Abs. 4 werden jeweils die 
Worte „Vermessung und Geoinfor mation“ durch 
die Worte „Digitalisierung, Breitband und Ver-
messung“ ersetzt.

(8) Die Verordnung über die Ausbildung und Prü-
fung der Anwärter für den gehobenen und für den 
mittleren vermessungstechnischen Dienst, Fachrich-
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tung Kataster, beim Städtischen Vermessungsamt 
München (BayRS 2038-3-2-11-I) wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Überschrift wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „beim Städtischen Vermessungs-
amt“ werden durch die Worte „bei der Lan-
deshauptstadt“ ersetzt.

b) Es wird der Klammerzusatz „(Vermessungs-
Ausbildungs- und Prüfungsordnung Mün-
chen – VermAPO-Mü)“ angefügt.

2. In §§ 1 und 2 werden jeweils die Worte „beim 
Städtischen Vermessungsamt“ durch die Worte 
„bei der Landeshauptstadt“ ersetzt.

(9) Die Verordnung über den fachlichen Schwer-
punkt Vermessung und Geoinformation (FachV-
VermGeo) vom 28. September 2012 (GVBl  S. 493, 
BayRS 2038-3-5-5-F), geändert durch § 1 Nr. 133 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 2 Satz 2 schließender Satz-
teil, § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und 2 Satz 1, § 9 Abs. 1 
Satz 2 Nrn. 1 und 2, § 10 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b und 
Nr. 2 Buchst. a, § 11 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a Dop-
pelbuchst. aa und Buchst. b, c, e und f Doppel-
buchst. aa, Nr. 2 Buchst. a bis f, § 13 Abs. 1 Satz 1, § 18  
Abs. 3, § 29 Abs. 2, § 32 Abs. 1 und 2, § 33 Abs. 3 
Satz 1, Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 Satz 1 Nr. 5, § 34 Abs. 4, 
§ 37 Abs. 2 Satz 4, § 38 Abs. 1, § 47 Abs. 2, § 51 
Abs. 1, § 52 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, § 53 Abs. 1, 
§  56 Satz 1 werden jeweils die Worte „Vermes-
sung und Geoinformation“ durch die Worte „ Di-
gitalisierung, Breitband und Vermessung“ ersetzt.

2. In § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, § 10 Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. a und Nr. 2 Buchst. b, § 11 Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. a Doppelbuchst. aa und bb, Buchst. d, 
f Doppelbuchst. bb, § 29 Abs. 1 wird jeweils das 
Wort „Vermessungsamt“ durch die Worte „Amt 
für Digitalisierung, Breitband und Vermessung“ 
ersetzt.

3. In § 11 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb, 
Buchst. f Doppelbuchst. bb, § 33 Abs. 4 Satz 3 
wird jeweils das Wort „Vermessungsämter“ durch 
die Worte „Ämter für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung“ ersetzt.

4. In § 34 Abs. 4 und § 51 Abs. 2 wird jeweils das 
Wort „Vermessungsämtern“ durch die Worte 
„Ämtern für Digitalisierung, Breitband und Ver-
messung“ ersetzt.

(10) In der Inhaltsübersicht in § 22 und in § 22 in 
der Überschrift und im einleitenden Satzteil der Ver-
ordnung zur Übermittlung von Meldedaten (Melde-
datenverordnung – MeldDV) vom 14. März 2007 (GVBl 
S. 244, BayRS 210-3-2-I), zuletzt geändert durch § 2 
Nr. 14 des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GVBl S. 82), 

wird jeweils das Wort „Vermessungsämter“ durch die 
Worte „unteren Vermessungsbehörden“ ersetzt.

(11) In § 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über das 
zentrale elektronische Personenstandsregister (ZEPRV) 
vom 16. Juli 2013 (GVBl S. 468, BayRS 211-5-I) werden 
die Worte „Statistik und Datenverarbeitung“ durch die 
Worte „Digitalisierung, Breitband und Vermessung“ 
ersetzt.

(12) Das Gesetz über die Abmarkung der Grund-
stücke – Abmarkungsgesetz – AbmG – (BayRS 219-2-F), 
zuletzt geändert durch § 1 Nr. 207 der Verordnung vom 
22. Juli 2014 (GVBl S. 286), wird wie folgt geändert:

1. Art. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „vom 31. Juli 
1970 (GVBl. S. 369), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. August 1981 (GVBl. S. 317),“ 
gestrichen.

b) In Abs. 2 werden die Worte „staatlichen Ver-
messungsamt“ durch die Worte „Amt für Di-
gitalisierung, Breitband und Vermessung“ er-
setzt.

2. In Art. 10 Abs. 5 werden die Worte „in   
der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.  März 1976 (BGBl. I S. 546)“ und die  
Worte „in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. März 1977 (GVBl. S. 104)“ gestrichen. 

3. In Art. 13 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „staat-
lichen Vermessungsamts“ durch die Worte „Amts 
für Digitalisierung, Breitband und Vermessung“ 
ersetzt.

4. In Art. 15 Abs. 5 und Art. 17 Abs. 5 wird jeweils 
das Wort „Bundesbaugesetz“ durch das Wort 
„Baugesetzbuch“ ersetzt.

5. In Art. 18 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „Ver-
ordnung über die Gebühren und Auslagen für 
die Benutzung der Einrichtungen des staatlichen 
Fortführungsvermessungsdienstes in der jeweils 
geltenden Fassung“ durch die Worte „Verord-
nung über die Benutzungsgebühren der unteren 
Vermessungsbehörden“ ersetzt.

6. Art. 26 Abs. 2 wird aufgehoben; die Absatzbe-
zeichnung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

(13) Die Verordnung über die Bezeichnung, den 
Sitz und die Bezirke der Vermessungsämter in Ba yern 
(VermBezV) vom 4. November 2006 (GVBl S. 909, 
BayRS 219-4-F) wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift, in § 1 einleitender Satzteil und 
§ 2 Sätze 1 und 2 wird jeweils das Wort „Vermes-
sungsämter“ durch die Worte „Ämter für Digitali-
sierung, Breitband und Vermessung“ ersetzt.

2. In § 1 in der Übersicht Spalte 1 „Amtsbe zeichnung 
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und Amtssitz“ wird jeweils das Wort „Vermes-
sungsamt“ durch die Worte „Amt für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung“ ersetzt.

3. In § 2 Sätze 1 und 2 werden jeweils die Worte 
„Vermessung und Geoinformation“ durch die 
Worte „Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung“ ersetzt.

4. § 3 Abs. 2 wird aufgehoben; die Absatzbezeich-
nung im bisherigen Abs. 1 entfällt.

(14) In § 3 Abs. 1 der Verordnung über die res-
sortübergreifende Kontaktstelle für die Geodaten-
infrastruktur Bayern (GDI-Koordinierungsgremi-
umsverordnung – GDI-V) vom 3. September 2012 
 (GVBl  S.  476, BayRS 219-5-1-F), geändert durch 
§  1 Nr.  209 der Verordnung vom 22. Juli 2014 
(GVBl S. 286), werden die Worte „Vermessung und 
Geoinformation“ durch die Worte „Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung“ ersetzt.

(15) In § 6 Abs. 3 Satz 2 der Feldgeschworenen-
ordnung – FO – (BayRS 219-6-F), geändert durch 
Verordnung vom 19. November 2003 (GVBl S. 884), 
werden die Worte „das Vermessungsamt“ durch die 
Worte „das Amt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung“ ersetzt.

(16) Die Verordnung zur Übernahme von Ge-
bäudevermessungen von Privatpersonen in das 
Liegenschaftskataster (Gebäudeübernahmeverord-
nung – GÜVO) vom 10. Oktober 2005 (GVBl S. 521, 
BayRS 219-7-F) wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Worte „§ 14 der 
 Verordnung über die verantwortli-
chen Sachverständigen im Bauwesen 
( Sach ver ständigenverordnungBau – SVBau) 
vom 24.  September  2001 (GVBl S. 578, 
BayRS 2132-1-10-I)“ durch die Worte „§ 20 
der Verordnung über die Prüfingenieure, 
Prüfämter und Prüfsachverständigen im 
Bauwesen“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „dem Landes-
amt für Vermessung und Geoinformati-
on“ durch die Worte „der mittleren Ver-
messungsbehörde“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformati-
on“ durch das Wort „diese“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „beim zustän-
digen Vermessungsamt“ durch die Worte 

„bei der zuständigen unteren Vermes-
sungsbehörde“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „staatlichen 
Vermessungsämter (GebOVerm) vom 
29. November 2001 (BayRS 2013-2-9-F) in 
der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Worte „unteren Vermessungsbehörden“ 
ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 schließender Satzteil und Satz 2 
werden jeweils die Worte „beim zustän-
digen Vermessungsamt“ durch die Worte 
„bei der zuständigen unteren Vermes-
sungsbehörde“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Worte „Das Vermes-
sungsamt“ durch die Worte „Die untere 
Vermessungsbehörde“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Das Vermes-
sungsamt“ durch die Worte „Die untere 
Vermessungsbehörde“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Es“ durch das 
Wort „Sie“ ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Worte „des Vermes-
sungsamts“ durch die Worte „der unteren 
Vermessungsbehörde“ und die Worte „das 
Vermessungsamt“ durch die Worte „die 
untere Vermessungsbehörde“ ersetzt.

d) In Abs. 4 und 5 Satz 2 werden jeweils die Wor-
te „das Vermessungsamt“ durch die Worte 
„die untere Vermessungsbehörde“ ersetzt.

3. In § 5 Nr. 1 werden die Worte „das Vermessungs-
amt“ durch die Worte „die untere Vermessungs-
behörde“ ersetzt.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „dem Ver-
messungsamt“ durch die Worte „der unteren 
Vermessungsbehörde“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „vom Vermes-
sungsamt“ durch die Worte „von der un-
teren Vermessungsbehörde“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Worte „Das Vermes-
sungsamt“ durch die Worte „Die untere 
Vermessungsbehörde“ ersetzt.

5. In § 8 Abs. 1 werden die Worte „dem Vermes-
sungsamt“ durch die Worte „der unteren Vermes-
sungsbehörde“ ersetzt.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



247Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 8/2015

6. § 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „das Vermes-
sungsamt“ durch die Worte „die untere Ver-
messungsbehörde“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worte „Das Vermes-
sungsamt“ durch die Worte „Die untere Ver-
messungsbehörde“ ersetzt.

7. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „  ,  Außer-
Kraft-Treten“ gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben; die Satznummerie-
rung im bisherigen Satz 1 entfällt.

(17) Die Verordnung über das Landesamt für Fi-
nanzen (LfFV) vom 8. August 2005 (GVBl S. 371, 
BayRS 600-2-F), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 341 der 
Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 4 Satz 7 werden die die Worte „Ver-
messung und Geoinformation“ durch die Worte 
„Digitalisierung, Breitband und Vermessung“ er-
setzt.

2. Die Überschrift des Abschnitts II erhält folgende 
Fassung:

„Schlussbestimmung“. 

3. Der bisherige § 5 wird § 3 und wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „  ,  Außer-
Kraft-Treten“ gestrichen.

b) Die Absatzbezeichnung im einzigen Absatz 
entfällt.

(18) In § 2 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über 
die Ämter für Ländliche Entwicklung (ALEV) vom 
2.  August 2005 (GVBl S. 369, BayRS 7815-2-L), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 12. Febru-
ar 2014 (GVBl S. 63), werden die Worte „staatlichen 
Vermessungsämter (GebOVerm) vom 15. März 2006 
(GVBl  S.  160, BayRS 2013-2-9-F)“ durch die Worte 
„unteren Vermessungsbehörden (GebOVerm)“ er-
setzt.

(19) Die Verordnung über das Waldverzeichnis 
und die Schutzwaldverzeichnisse (WuSWaldVV) vom 
29. November 1994 (GVBl S. 1031, BayRS 7902-2-L), 
zuletzt geändert durch § 1 Nr. 91 des Gesetzes vom 
8.  April 2013 (GVBl S. 174), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird das Wort „Vermessungsäm-
tern“ durch die Worte „unteren Vermessungs-
behörden“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Nr. 1 wird das Wort „Vermessungs-
ämter“ durch die Worte „unteren Vermes-
sungsbehörden“ ersetzt.

2. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „  , Au-
ßerkrafttreten, Übergangsvorschrift“ gestri-
chen.

b) Die Absatzbezeichnung im einzigen Absatz 
entfällt; die Satznummerierung im einzigen 
Satz wird gestrichen.

(20) In § 11 schließender Satzteil der Verord-
nung zur Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes, 
des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes und der 
Handwerksordnung (BBiGHwOV) vom 24.  Juli 2007 
(GVBl  S.  579, BayRS 800-21-21-A), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 4. November 2014 
(GVBl  S.  484), werden die Worte „Vermessung und 
Geoinformation“ durch die Worte „Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung“ ersetzt.

(21) Die Prüfungsordnung für die Durchführung der 
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Vermessungs-
techniker/Vermessungstechnikerin (PO-VermT) vom 
15. November 1996 (GVBl S. 456, BayRS 800-21-51-F), 
zuletzt geändert durch § 1 Nr. 414 der Verordnung 
vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286), wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) § 23 wird aufgehoben.

b) Der bisherige § 24 wird § 23; in der Über-
schrift wird das Wort „ , Außerkrafttreten“ ge-
strichen.

2. § 24 wird § 23 und wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „  ,  Außer-
krafttreten“ gestrichen.

b) Satz  2 wird aufgehoben; die Satznummerie-
rung im bisherigen Satz 1 entfällt.

3. In § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 2, 3 und 4 Satz 1, § 3 Abs. 1 
Satz 1, § 4 Satz 3, § 5 Abs. 1 Sätze 1 und 2, Abs. 2 
Sätze 1 und 2, § 7 Abs. 1 und 2 Satz 1, § 11 Sätze 2 
und 3, § 12 Abs. 2, § 15 Abs. 1 Satz 1, § 17 Abs. 4 
Satz 1, § 18 Abs. 2 Nr. 7, Abs. 4, § 19 Abs. 1 Satz 1, 
§ 21 Abs. 1 Satz 1 und § 22 Abs. 2 werden jeweils 
die Worte „Vermessung und Geoinformation“ 
durch die Worte „Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung“ ersetzt.

(22) In § 1 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung über 
die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den 
Verkehrsflughafen Memmingen (Fluglärmschutz-
verordnung Memmingen – FluLärmV MM) vom   
6. November 2012 (GVBl S. 535, BayRS 96-1-1-I) 
wird das Wort „Vermessungsamt“ durch die Worte 
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„Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung“ ersetzt. 

(23) In § 1 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung über die 
Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militä-
rischen Flugplatz Neuburg (Fluglärmschutzverord-
nung Neuburg – FluLärmV ND) vom 15.  Mai 2013 
(GVBl S. 324, BayRS 96-1-3-I) wird das Wort „Vermes-
sungsamt“ durch die Worte „Amt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung“ ersetzt. 

(24) In § 1 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung über die 
Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den militä-
rischen Flugplatz Ingolstadt/Manching (Fluglärm-
schutzverordnung Ingolstadt – FluLärmV IN) vom 
25.  Februar 2014 (GVBl S. 72, BayRS 96-1-4-I) wird 
das Wort „Vermessungsamt“ durch die Worte „Amt 
für Digitalisierung, Breitband und Vermessung“ er-
setzt.

(25) In § 1 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung über 
die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den 
Verkehrsflughafen Nürnberg (Fluglärmschutzver-
ordnung Nürnberg – FluLärmV N) vom 9. Septem-
ber 2014 (GVBl S. 382, BayRS 96-1-5-I) wird das Wort 
„Vermessungsamt“ durch die Worte „Amt für Digita-
lisierung, Breitband und Vermessung“ ersetzt.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2015 in Kraft.

(2) Die Verordnung über die Aufgaben des Baye-
rischen Landesamts für Statistik und Datenverarbei-
tung im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnik (LfStaDIuKV) vom 4. März 2008 (GVBl 
S.  68, BayRS 200-3-I), geändert durch Verordnung 
vom 14. Juli 2009 (GVBl S. 317), tritt mit Ablauf des 
31. Juli 2015 außer Kraft. 

München, den 17. Juli 2015

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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